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Hinweis: Bitte füllen Sie alle Felder korrekt aus. Für alle Datumseingaben gilt das Format 
„TT.MM.JJJJ“. Sie können das Formular direkt am Bildschirm ausfüllen und ausdrucken.  
 

Name und Aktenzeichen des/der Garantiegebers/in 

  Gebührenfrei gem. § 33 T.P. 7 Abs. 2 Z. 2 des 
Gebührengesetzes 1957, BGBl Nr. 267, in der 
jeweils geltenden Fassung 

 

Garantieerklärung 

Die Firma  

 

mit einer Verdienstsumme von €   

in Worten Euro  
                                                                      übernommen bzw. ausgeführt. 

Wir übernehmen hiermit gemäß Punkt 17 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Landeshauptstadt 
Graz 2006 (AGB 2006) rücksichtlich der oben bezeichneten Arbeiten die Garantie für die vollständige und 
auftragsgemäße Leistungserbringung der genannten Firma und verpflichten uns dem entsprechend, Beträge 
bis zum Gesamtbetrag von 

€   

in Worten Euro  
. 

der Stadt Graz binnen drei Tagen nach schriftlicher Aufforderung ohne Prüfung des Rechtsgrundes zu 
überweisen.   

 

Garantie 

Diese Garantie gilt bis incl.                                                                          T   

in Worten   
. 

Die Garantieverpflichtung erlischt, wenn sie nicht spätestens mit Ablauf des vorgenannten Kalendertages in 
Anspruch genommen wird. 
Auf Grund der zwischen dem/der Kreditnehmer/in und uns getroffenen Vereinbarung ist die Stadt Graz 
verpflichtet, den bereits in Anspruch genommenen Garantiebetrag im Falle des nachträglichen Freiwerdens 
(z. B. wegen irrtümlicher oder vorsorglicher Inanspruchnahme) ausschließlich an uns rück zu überweisen. 
Für alle aus diesem Rechtsgeschäft etwa entstehenden Rechtsstreitigkeiten wird gemäß § 104 JN das 
sachlich zuständige Gericht in Graz einvernehmlich bestimmt. 

 

Datum und Unterschrift 

Datum 
  

Rechtsgültige Zeichnung

 (des/der Garantiegebers/in)

folgende Leistungen 

hat für die Stadt Graz
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